
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 12. September 2017  

 
 Nr. 2017/1550  

Änderung des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im 
Zusammenhang mit der Beschwerde gegen Anordnungen und Unterlassungen des 
Willensvollstreckers 
Inkraftsetzung 
  

1. Erwägungen 

Der Kantonsrat hat am 17. Mai 2017 die Änderung des Gesetzes über die Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen Anordnungen 
und Unterlassungen des Willensvollstreckers beschlossen (RG 0023/2017).  
Gemäss Ziffer IV des Kantonsratsbeschlusses hat der Regierungsrat das Inkrafttreten zu bestim-
men. Die Publikation im Amtsblatt erfolgte am 2. Juni 2017. Die Frist zum Ergreifen des fakulta-
tiven Referendums ist am 1. September 2017 unbenutzt abgelaufen. 

 

2. Beschluss 

Die Änderung des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Zu-
sammenhang mit der Beschwerde gegen Anordnungen und Unterlassungen des Willensvollstre-
ckers vom 17. Mai 2017 (RG 0023/2017) tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft. 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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